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Hygienekonzept Kath. Kreisbildungswerk Ebersberg e.V. (KBW)  für  die 
Auftaktveranstaltung „Wochen der Toleranz“ am 28.10.2021 im Alten Speicher in 
Ebersberg  
 
 
Auf folgende Maßnahmen wird bei Anmeldung für die Veranstaltung hingewiesen. Zusätzlich 
wird dieses Konzept auf der Hompage des KBW Ebersberg (www.kbw-ebersberg.de) 
veröffentlicht.  
 
 
1. Zutritt - 3G-Regeln  

Bei einer 7-Tage-Inzidenz ist die 3G-Regel Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Veranstaltung 
 
Soweit die sogenannten 3G-Regeln zur Anwendung kommen, ist der Zutritt nur für geimpfte, 
genesene oder negativ getestete Personen erlaubt.  Schriftliche oder elektronische Impf-, Test 
oder Genesungsnachweise werden an der Eingangstür durch ein*er Vertreter*in des KBW 
kontrolliert.  
 
Dabei gilt: 

• Die Impfung ist vollständig abgeschlossen und der letzte Impftermin liegt mindestens 
14 Tage zurück. 

• Der Nachweis einer Genesung wird erbracht durch Vorlage eines positiven PCR-
Testes, der mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate zurückliegt. 

• Bei einem negativen PCR-Test darf die Testung höchsten 48 Stunden vor Beginn des 
Kurstermins durchgeführt worden sein, bei einem PoC-Antigentests, höchstens 24 
Stunden. Selbsttests vor Ort sind nicht möglich. 

• Generell ausgenommen sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag, noch nicht 
eingeschulte Kinder und Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im 
Rahmen des Schulbesuchs unterliegen. Schülerinnen und Schüler weisen sich mit 
ihrem Schülerausweis aus. 
 

Das KBW ist verpflichtet, Gäste ohne Nachweis dieser Vorsichtsmaßnahmen nicht 
teilnehmen zu lassen. Nicht teilnehmen dürfen weiter Personen, mit unspezifischen 
Allgemeinsymptomen wie Fieber oder erhöhter Temperatur oder Atemwegsproblemen wie 
Husten und Schnupfen. 
 
2. Anmeldung zur Veranstaltung und Teilnehmerdaten 

Die Veranstaltung bedarf einer Anmeldung. Spontane Teilnahmen sind nur in Ausnahmefällen 
möglich und bedürfen der Aufnahme der Kontaktdaten (Name, Wohnort, Telefonnummer oder 
E-Mail-Adresse) zur Rückverfolgung von Infektionsketten. Gemeinsame Haushalte werden bei 
der Erfassung der Anmeldung vermerkt und bei der Platzzuweisung berücksichtigt. 
Die Daten sind so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können, und sie sind vor 
unbeabsichtigtem Verlust zu schützen. 
  
Es gilt zudem die Datenschutzerklärung des KBW Ebersberg. Diese finden Sie unter 
www.kbw-ebersberg.de.  
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3. Persönliche Hygiene 
 

• Im gesamten Gebäude ist Abstand zu halten zu anderen Personen (mindestens 1,5 Meter).  
• Im gesamten Gebäude herrscht Maskenpflicht (medizinische Maske). Diese entfällt 

lediglich auf dem Sitzplatz. 
• Für die gründliche Handhygiene beim Ankommen und im Sanitärbereich stehen 

Desinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung. 
• Es wird um die Einhaltung von Husten- und Niesetikette gebeten (Husten oder Niesen in 

die Armbeuge oder in ein Taschentuch)  
 
 
4. Raumhygiene 

 
• Der Veranstaltungssaal ist mit Zweiergruppen in Reihe bestuhlt, so dass ein Abstand von 

1,5 Metern eingehalten wird. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 200 Gäste. (Die 
Saalgrundfläche beträgt 25 x 21 m.) 

• Der Saal wird regelmäßig gelüftet, die Lüftungsanlage wird für die Veranstaltung in Betrieb 
gesetzt. 

• Mehrfach benutzten Oberflächen, wie Rednerpulte, werden desinfiziert.  
• Es gibt keine Garderobe. Jacken und Mäntel dürfen gerne mit an den Platz genommen 

werden.  
• Für den Zugang zu den Toiletten gelten Zugangsbeschränkungen. 

 
5. Gastronomie 

Getränke werden vor der Veranstaltung an der Theke ausgegeben. 
 
6. Veranstaltungsablauf 

Im gesamten Gebäude ist ein Besucherleitsystem durch den Vermieter installiert. Das KBW 
übernimmt zusätzlich die Rolle des Platzanweisers. 
 
 
Dieses Hygienekonzept wird bzgl. Sitzplan, Gastronomie, Reinigung, Lüftung und 
Veranstaltungsablauf durch das aktuelle Hygienekonzept des Vermieters (altes kino  
Ebersberg e.V.) ergänzt. Dieses ist auf Anfrage verfügbar. 
Darüber hinaus gelten die amtlichen Hygieneregelungen des Freistaates Bayern und des 
Landkreises Ebersberg.  
Neben diesen Vorgaben gilt das Arbeitssicherheitskonzept des KBW Ebersberg.  
 
 
Ebersberg, 01.10.2021 

 
Andrea Splitt-Fischer 
Geschäftsführerin 


